
AN DIE QUÄSTUR BOZEN 
 
MELDUNG:     WAFFEN   MUNITIONEN   ZUSATZMAGAZIN    SPRENGSTOFFE 
 

MELDUNGSZWECK :   NEUER ERWERB   WOHNORTWECHSEL  ABTRETUNG VON  GEMELDETEN WAFFEN 
ERWERBSURKUNDE :  GENEHMIGUNG Nr.  ________________________ ausgestellt von der Quästur Bozen am ______________________ 

 WAFFENSCHEIN Nr. ____________________ ausgestellt von   _________________________________am _______________ 

 VORVEREINBARUNG ausgestellt von der Quästur Bozen am  ____________________. 

Der/Die Unterfertigte _________________________________________________________________________ 

geboren  am _____/_____/________ in _______________________________________ Provinz ______________ ; 

wohnhaft in Bozen (Adresse) ______________________________________________________________________ , 

Beruf  _________________________________________, Telephonnummer ___________________________.- 

meldet durch vorliegende Zustellung gemäß Art.38 der E.T. G.f.ö.S., daß er folgende Waffen in Bozen, Strasse 

___________________________________________________ Nr. ___________ Wn. ______________ Stock _________, 

besitzt: 
N. G. 
N= Neuer 
Erwerb 
G= gemeldete 

TYP 
(Gewehr,Pistole 
Munitionen) 

MARKE MODELL KALIBER MATRIKEL 
NUMMER 

NAT. 
KAT. 

Jagdwaffen 
Gemeinwaffen 
Sportwaffen 
Altwaffen 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

Ich erkläre hiermit nicht in Besitz von anderen Waffen zu sein 
Alle folgenden Veränderungen hinsichtlich der Waffen, Munitionen sowie Wohnsitzwechsel sollen zugestellt 
werden. 
DER UNTERFERTIGTE ERKLÄRT OBENERWÄHNTES,  IM BEWUßTSEIN DER STRAFRECHTLICHEN 
VERANTWORTUNG IM FALLE VON UNWAHREN ANGABEN ODER VORLAGE FALSCHER URKUNDEN,  DIE 
DER WAHRHEIT NICHT MEHR ENTSPRECHENDE DATEN ERHALTEN.  (ART.  26  G.  NR.15  VOM 04/01 /68) .  
 
Die Erklärung in zweifacher Ausfertigung und auf stempelfreiem Papier vorlegen. Verkaufsbescheinigung der Waffenhandlung, oder, falls die Veräußerung unter 
Privatpersonen erfolgt, Kopie der Besitzmeldung des Verkäufers beilegen. Im Falle von Veränderungen  
das Original der ersten Meldung immer beilegen. Wichtig:  gemäß der Meldung (laut Art. 38 des E.T. f.ö. S) darf man drei Gemeinwaffen, acht Altwaffen, sechs 
Sportwaffen und eine unbegrenzte Zahl von Jagdwaffen besitzen. 

 
 Ort und Datum Der Erklärende 

(in Anwesenheit des diensttuenden Beamten zu unterschreiben) 
 


